Gemeindeverwaltung Dittingen

Belegungsgesuch
Räumlichkeiten

Gesuchsteller/Verein
.................................................

Adresse


.................................................

Telefon


.................................................
	Anlass

.............................................................

	

	


Datum des Anlasses
..................

Zeit von/bis
................................
Datum der Vorbereitung
..................

Zeit von/bis
................................
Datum der Aufräumarbeiten  ..................

Zeit von/bis
................................
beanspruchte Räume:
o
Turnhalle
o
Bühne


o
Foyer
o
Buffetanlage


o
Vereinszimmer
o
Handarbeitszimmer
o
Kulturkeller
o
Garderoben/Duschen
o
Räume Bad
Datum:  ..............................


Unterschrift  
      .............................
_______________________________
Zirkulation: zur Kenntnisnahme und zur Genehmigung evt. Ablehnung (mit Grund)
	Gemeindeverwaltung

 
	Gemeinderat
	Schule


	Kirchenrat 


_______________________________
Die auf der Rückseite dieses Gesuches aufgeführten Weisungen bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Bewilligung und sind einzuhalten.

Kopie an:    - Schulhausabwart  -  Schule Dittingen    - Kirchenrat   

Dieses Gesuch ist bis sechs Wochen vor dem Anlass auf der Gemeindeverwaltung Dittingen einzureichen und     geht anschliessend in Zirkulation zur Kenntnisnahme resp. Genehmigung/Ablehnung.
         Benützung von Räumlichkeiten und Anlagen der Gemeinde Dittingen
1. Weisungen

a)
Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, dass:


- die notwendigen Gesuche für Tombola und Gastwirtschaftbewilligungen  rechtzeitig 

              eingeholt werden,


- das Licht nach dem Anlass gelöscht ist und sämtliche elektrischen Anlagen (Kochherde etc.) 
  ausgeschalten sind,

- die benützten Räumlichkeiten müssen ordentlich und sauber abgegeben 

  werden. Mehraufwand für Reinigungen  werden in Rechnung gestellt.

b)
Die Gesuche werden bei der Gemeindeverwaltung eingereicht und gemäss Zirkulation 

            weitergeleitet.

c)
Mit dem Schulhausabwart, Herr Andreas Buser ( 079 543 86 28, sind rechtzeitig die 
Schlüsselabgabe und die Übernahme resp. Abgabe von Räumlichkeiten zu besprechen und 
festzulegen. Den Weisungen und Erläuterungen des Schulhausabwartes ist Folge zu leisten.

d)
Die Veranstalter und der Gesuchsteller haften für sämtliche Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung/dem Anlass verursacht werden.

e)
Für Geschirr und Tischgarnituren etc. muss ein separates Gesuch eingereicht werden.

f)
Im gesamten Schulhaus, inkl. Turnhalle gilt striktes Rauchverbot.

2. Gebühren
a)
Schulveranstaltungen, Musik- und Gesangsproben, Vereinsversammlungen und

-Sitzungen sowie Turnstunden sind gebührenfrei.

b)
Ortsvereine haben Anrecht, jährlich eine nichtkommerzielle Veranstaltung 

gebührenfrei durchzuführen.

c)         Abfallgrundgebühr 
(Mulde)  Fr. 80.00

d)
Gebühren pro Anlass:


Ortsansässige


Auswärtige
Turnhalle
Fr.
80.--
Fr.
100.--

Foyer/Eingang
Fr.
25.--
Fr.
40.--

Garderoben/Duschen
Fr.
30.--
Fr.
45.--

Buffetanlage
Fr.
30.--
Fr.
45.--

Bühne
Fr.
30.--
Fr.
45.--

Vereinszimmer
Fr.
25.--
Fr.
40.--

Pauschale (ganze Infrastruktur)
Fr.
250.--
Fr.
350.--

Kulturkeller
Fr.
25.--
Fr.
40.--

Dittingen,  01.10.2005/js

